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Arbeitsfähigkeit Schiedsgericht 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 02.05.2018 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
Die Schiedsstelle 6 wurde aufgrund einer schweren Erkrankung des Vorsitzenden vom 
Rechtsamt aufgelöst. 
 
Dazu habe ich folgende Fragen: 
 

1. Wird ein Schiedsgericht, welches nicht mehr arbeitsfähig ist grundsätzlich aufgelöst 
oder gibt es eine Ersatzregelung, um die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen? 

 
2. Wie wird mit den verbliebenen Mitgliedern von aufgelösten Schiedsgerichten 

verfahren? Werden sie neu zugeteilt oder werden sie offiziell verabschiedet? 
 
 
 
Zu o.g. Anfrage des Fraktionsvorsitzenden Olaf Meister nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Die Schiedsstelle 06 wurde nicht durch das Rechtsamt aufgelöst. 
Die Einrichtung und Änderung einer Schiedsstelle beschließt nach dem Schiedsstellen- und 
Schlichtungsgesetz (SchStG) der Gemeinderat. 
 
Aus Gründen der gleichmäßigen Auslastung aller Schiedsstellen wird dem Stadtrat demnächst 
ein Verfahrensvorschlag zur Reduzierung der Schiedsstellen von derzeit 7 auf 5 zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 
Zu 1.  
 
Wenn eine Schiedsstelle durch individuelle Schwierigkeiten an dem vorgesehenen Termin nicht 
tagen kann übernimmt eine an die Gebiete angrenzende Schiedsstelle vorübergehend die 
Sprechstunde mit. Das wird so auch den Bürgern durch Presse und Internet vermittelt. 
Eine Schiedsstelle wird nicht zwangsläufig bei Arbeitsunfähigkeit der Schiedspersonen 
aufgelöst. 
 
 
Zu 2.  
 
In der Regel wählt man als Variante die Umverteilung von Schiedspersonen für die 
verbleibende Wahlzeit von 5 Jahren in eine angrenzende Schiedsstelle. Es sei denn die 
Schiedsperson äußert den Wunsch, durch die Maßnahme vorzeitig das Amt beenden zu wollen. 
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Ausgeschiedene Schiedspersonen werden stets beim Amtsgericht Magdeburg verabschiedet – 
gem. Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz § 2, Verwaltungsvorschrift 2.7. 
Die Stadt schließt sich diesem Termin an und überreicht ebenfalls eine Dankes- und 
Ehrenurkunde vom Oberbürgermeister.  
 
 
 
Holger Platz 
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